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Geschichte der Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten für Nds.

Nds. fördert das 
produktionsorientierte 
Lernen für Jugendliche seit 
Mitte der 80iger Jahre in 
Jugendwerkstätten
Aktuell werden über 100 
JuWe‘s in Nds. gefördert



SiJu 

Anfang der 90iger 
Modell 
„Schulpflichterfüllun
g in JuWe‘s“

Verankert im Nds. 
Schulgesetz seit 
Ende der 90iger



Nds. Schulgesetz

§ 67 Schulpflicht im Sekundarbereich II
(5) 1Jugendliche, die nicht in einem 
Berufsausbildungsverhältnis stehen und in 
besonderem Maße auf sozialpädagogische Hilfe 
angewiesen sind, können ihre Schulpflicht durch 
den Besuch einer Jugendwerkstatt erfüllen, die 
auf eine Berufsausbildung oder eine berufliche 
Tätigkeit vorbereitet. 
3Die Erfüllung der Schulpflicht erfolgt auf der 
Grundlage eines einzelfallbezogenen 
Förderplans, der von der Jugendwerkstatt oder 
der anderen Einrichtung und von derjenigen 
berufsbildenden Schule gemeinsam 
aufzustellen ist, die von der Schülerin oder dem 
Schüler zu besuchen wäre.



Ruhen der Schulpflicht

§ 70 Ruhen der Schulpflicht
(3) Die Schulbehörde kann die 
Schulpflicht auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten 
widerruflich ruhen lassen, 
wenn schulpflichtige Jugendliche 
nach zehn Schulbesuchsjahren 
einen besonderen 
außerschulischen Bildungsweg 
durchlaufen sollen.
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Netzwerkarbeit

„Roter Faden“
Schulverweigerung
Absprachen mit 
Landesschulbehörde 
zu „Ruhen der 
Schulpflicht“
Förderplanarbeit in 
Koop. mit Schule, 
Elternhaus und 
Jugendhilfe
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